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Bündnis 90/Die Grünen  

Stadtratsfraktion Eisenach Gebäude: Markt 22, 2.Et., Zi 62 

z.Hd. Herrn Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Kesselring 

 Telefon: (0 36 91) 670-518  
Karlstraße  5/7 Telefax: (0 36 91) 670-950  
99817  E i s e n a c h  E-Mail: 

 frank.kesselring@eisenach.de 

über: Büro Stadtrat AZ: 65.16 – Tor zur Stadt 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
 20.10.2008   27.10.2008 
 
Anfrage zur Stadtratssitzung am 29.10.2008 zum 
Städtebaulichen Entwicklungsprojekt „Tor zur Stadt“ 
Registriernummer:  371/2008 
 
 
Sehr geehrter Herr  Schweßinger , 
 
 
auf Ihre Anfrage vom 20.10.2008 möchte ich Ihnen hiermit wie folgt antworten: 
 

Die Stadt Eisenach hat mit dem Investor Heinrich Becker GmbH Bottrop 2 Verträge geschlossen. 
Gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 0118/2005 vom 21.01.2005 wurde der Grundstücksübertragungs-
vertrag vom 20.01.2005 geschlossen, der gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 0411/2006 vom 
15.09.2006 mit Bestandteil der Prüfung aller Verträge und Unterlagen zum Konzept „Tor zur Stadt“ 
war. 
Gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 0451/2006 vom 15.12.2006 wurde der städtebauliche Vertrag zum 
Bebauungsplan Nr. B 6.1 „Tor zur Stadt“ geschlossen, der als bekannt voraus gesetzt werden 
kann. 

 
Es wird aber dabei darauf verwiesen, dass im Altlastenfreistellungsbescheid des TLVwA vom 
18.08.2005 formuliert ist, dass die Heinrich Becker GmbH (HBG) auf den teilfreigestellten Flurstü-
cken bis zum 31.12.2012 u.a. mindestens 75 Vollzeitarbeitsplätze einschließlich Ausbildungsplätze 
zu schaffen und diese bis zum 31.12.2015 zu erhalten sind. 
Die Stadt Eisenach hat auf der Grundlage des o.g. Grundstücksübertragungsvertrages die bauleit-
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass die HBG die Auflagen des Freistellungs-
bescheides erfüllen kann. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 
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